
 

 

 

Das Bürgerentlastungsgesetz und seine Auswirkungen 

auf den Unterhalt ab 2010 

 
 

Das Bürgerentlastungsgesetz  sieht ab 2010 die Berücksichtigungsfähigkeit von 
Aufwendungen für Krankenversicherung und gesetzliche Pflegeversicherung, soweit 
diese existenznotwendig sind, als Sonderausgaben vor. 

Dies bedeutet, dass Aufwendungen des Unterhaltsverpflichteten für 
Krankenversicherung und gesetzliche Pflegeversicherung des Unterhalts-
berechtigten, soweit diese existenznotwendig sind, zusätzlich zu den Höchstbeträgen 
beim begrenzten Realsplitting von derzeit 13.805,00 € steuerlich als 
Sonderausgaben abgesetzt werden können.  
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